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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 058-2024 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2024.RRGR.80 

  

Eingereicht am: 12.03.2024 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Michel (Schattenhalb, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 Zimmerli (Bern, FDP) 
Gasser (Ostermundigen, GLP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 3 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 06.06.2024 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Der Zeitpunkt zur Erstellung eines umfassenden Berichts zur Psychiatrieversorgung im 

Kanton Bern ist jetzt 

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Die künftige Ausgestaltung der Psychiatrieversorgung im Kanton Bern ist in einem Bericht 

aufzuarbeiten, dessen Empfehlungen danach als Basis für die Erstellung der Tei lstrategie 

Psychiatrie sowie für die kommende Versorgungsplanung beigezogen werden. 

2. Insbesondere ist im Bericht darzulegen, was der Einbezug des 4+-Regionenmodells auf die 

Psychiatrielandschaft im Kanton bedeutet. 

Begründung: 

Die Psychiatrielandschaft im Kanton Bern steht vor einem grossen Umbruch. Das Projekt «Mor-

genrot» der zwei grössten Psychiatrien im Kanton – Universitäre Psychiatrische Dienste (UPD) 

und Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) – hat Auswirkungen auch in die übrigen Regionen 

des Kantons. Insbesondere ist die Krisenintervention in Biel und Bern und damit die Versorgung 

im Seeland, im Berner Jura und in der Stadt Bern betroffen. Der Kantonswechsel von Moutier 

und damit eines wesentlichen Teils der psychiatrischen Versorgung im Berner Jura könnte noch 

nicht abschätzbare Auswirkungen auf die Versorgung im Kanton Bern haben. 

Wir gehen momentan davon aus, dass für die Psychiatrie ebenfalls das 4+-Regionenmodell an-

gewendet werden soll. Im Unterschied zur Somatik hat die wohnortsnahe Psychiatrie eine weni-

ger grosse bzw. eine andere Bedeutung. Dies sowie die Frage der Nähe von stationären Ange-

boten zur Somatik ist im Hinblick auf die anstehende Festlegung der entsprechenden Teilstrate-

gie sowie die Überarbeitung der Versorgungsplanung (2026) zu analysieren und zu überprüfen. 

M 



 

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 25.03.2024 | Version: 4 | Dok.-Nr.: 283223 | Geschäftsnummer: 2024.RRGR.80 2/2 

Insbesondere und mit Blick auf die grossen Verluste der wichtigsten universitären Psychiatriekli-

nik (UPD) ist nebst dem medizinischen auch das wirtschaftliche und universitäre Psychiatriean-

gebot, insbesondere im stationären Bereich, zu überprüfen. Zudem sind die privaten Anbieter 

im Bericht angemessen zu berücksichtigen. 

Der Umstand, dass die meisten Psychiater aus dem Ausland rekrutiert werden müssen und zu-

nehmend Psychologen als «Psychiaterersatz» eingesetzt werden, sowie die Überlegungen zur 

ambulanten Psychiatrieversorgung, die sich in Zukunft zwangsläufig stärker in das Dreieck 

Hausarzt – Psychiater/Psychologe – Ambulante Psychiatriepflege (Psychiatrie-Spitex) verlagern 

wird, sind zu berücksichtigen. 

Begründung der Dringlichkeit: In der Psychiatrie des Kantons Bern stehen bald schon weitreichende Entscheidungen 

(UPD/PZM) an, die auf der Grundlage möglichst umfassender Informationen und neuer Strategien gefällt werden soll-

ten. 

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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